
Von Bismarck zu Koller
Von Reichskanzler 
Otto von Bismarck 
lie ss  sich die Eidge
nossenschaft am 
15. Juni 1889 die 
Politische Polizei 
aufzwingen. Von 
Bundesrat Arnold 
Koller wird sie  1998  
-  voraussichtlich im 
Juni -  verteidigt.

EÌN 6R U N P  
ZUM  FEiERN * 
WIR HAHN'S 

ü b e r u e b t .

©eScljeitett
£>te 3leferenbumSberoegung rotbet baS ©e* 
éeQ betreffenb bte 33unbeSanroaltöchaft ist 
gescheitert* ©tatt ben erforberlichen 
3 0 '0 0 0  Stnb ca. 2 6 '0 0 0  Unterschriften 
etngegangen. £>teöe 2 6 '0 0 0  stammen fast 
auSSchKeSStich aus SlrbetterbeiSen. în e  
UnterStütsung aus anbern Preisen unb 
Parteien ist nicht nennenSroertf). 3nSbe* 
Sonbere tót Sie auS bem katholischen Saget 
auögeblteben.
«Slrbeiterfteunb» unb «©osialbemobrat» äuS* 

Sem Sich befttebtgt übet bas 
9FleSultat* 3f)te Srroartungen 
fe in e n  Sogar übertroffen. 
«3Me 3ahl ber Unterschrift 
ten» Sagt «Slrbetterfreunb», 
tót eine roeSentlich höhere, 
ató man anfänglich tm etge* 
nen Sager su hoffen geroagt. 
3Me ©cfroets. ©ostalbemo* 
{tratte hat bamtt einen nicht 
SU unterSchätsenben 2lcf>* 
tungSerfolg errungen». 2ÌhU' 
lieh Sagt ber «©ostalbemo* 
brat»: «$ür eine erste Selb  ̂
Stänbtge politische Slbtton 
ber SostaliStiSchen Slrbetter* 
Schaft tót bas (Resultat) 
gans befttebigenb.»...
$>te Seroegung tót gescheit 
tert. ® tr  bebauem bctó. ©te 
hätte leicht mit einem bop*“
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peltcn (Srfolge enben können. 3Me norite* 
genben Ziffern beweisen, baSS bte Arbeiter* 
Schaft allein bte 3 0 '00 0  aufgebracht hätte, 
roenn nicht eine Slnsafl ®iSStbenten «ich 
nebenauS gestellt haben roütbe. Unb baSS 
bte QSolbSabStimmung betneSroegS So aus* 
SichtSloS roar für uttó, setgte «ich je langer je 
mehr unb nicht sum geringsten butch bte fie* 
bethafte Singst, roelcfe burch bte falsche 
Nachricht, bie 3 0 '0 0 0  Seien überseichnet, 
Sich otite Settlang ber liberabreabttonären 
fresse bemächtigte. QBenn Sie je t j t  roteber 
gross thut unb glauben su machen Sucht, 
baS QSolb tn Seiner «ungeheuren Mehrheit» 
Stehe hinter ihr unb begrüSSe ben 5$unbeS* 
anroalt, So lassen Steh baburch nur Shoren 
täuschen...
SMe Unterschriftensammlung roar getabe 
recht im $luSS, als bet Termin su Grnbe 
roar. Dïur 8  roettere Sage unb Statt ber heu* 
ttgen &teube tm |>ertenlager hätte man 
bort recht lange DïaSen gesehen....3tem: 
man bann bte ©ache nicht mehr änbem. 
Unb ber SBunbeSanroalt ist gerettet. (Sr 
rotrb, ba er unter ber |)anb längst be* 
Stimmt,... nächstens Schon SinStts nehmen 
unb tn bte 3agb auf «SRothrotlb» ©pStem 
bringen....®« glauben, bte Bett kommt 
rascher ató Manche, bte heute ihn haben 
butchbrücben helfen, oermuthen, baSS 
man's bereuen roirb, bteSen 'poliseiptäfeb* 
ten eingeSetst su haben. ® tr  haben, tnbem 

roit rechtsettig oor ben folgen  
roamten, unser ©erotSSen 
entlastet. $)te QSerantroor* 
tung tragen Slnbere, roenn im 
©efolge beS politischen Ober* 
Suchtmeisters eine Schümme 
©aat aufgeht.
SWöge Ste ihnen nicht su 
Schroer roerben!
S)er ©rütlianer 
2. Oktober 1889

(Quelle: Schweizerisches 
Sozialarchiv, Zürich)



REFERENDUM STAATSSCHUTZGESETZ -  LETZTER AKT

Zweite Zählung brachte über 
2000 «neue» Unterschriften hervor

Um es gleich vorwegzunehmen: Mit 
Schreiben vom 17. November 1997 
lehnt die Bundeskanzlei sämtliche 
unserer Anträge auf nochmalige 
Nachkontrolle oder Einsicht in einen 
Teil der Unterschriften ab. 111 von 
uns verschlossen nachgereichte Cou
verts werden erst gar nicht geöffnet. 
Damit ist das Referendum an 249 feh
lenden Unterschriften äusserst knapp 
gescheitert. Es bliebe zwar noch der 
Gang zum Bundesgericht, auf den wir 
aber verzichten. Gerade bezüglich un
serer Forderung auf Einsicht in gewis
se Gruppen von Unterschriften bestün
de nur sehr wenig Hoffnung auf ein 
Entgegenkommen des Bundesge
richts: «Mit der Einsichtgabe in hinter
legte Unterschriftenlisten an ein Refe-
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rendumskomitee» -  so die Ausführun
gen der Bundeskanzlei in ihrer Zwi
schenverfügung vom 17. November-  
«würde das gesetzliche Verbot der 
Einsichtgabe vor dem Hintergrund des 
anerkannten Grundsatzes (den freien 
Willen der Stimmberechtigten zuver
lässig und unverfälscht wiederzuge
ben) also gerade völlig unabgrenz- 
bar.» Die juristische Begründung zur 
Verweigerung des Akteneinsichts
rechts zieht sich über 5 Seiten hin.

Zählen ist nicht gleich Zählen
Immerhin: Auf unseren ersten Antrag 
hat die Bundeskanzlei die Unter
schriften für das Referendum nachge
zählt und vor allem: nachkontrolliert. 
Im Gegensatz zur ersten Zählung vom 
August hat sie dabei 2’123 Unter
schriften mehr gefunden als beim er
sten Mal (vgl. FichenFritz Nr. 30; 
September 97). Von Gemeinden ohne 
Begründung als ungültig erklärte Un
terschriften wurden so wieder gültig, 
fehlende Gemeindestempel noch an
gebracht, beim sorgfältigen Nach
zählen einzelner Gemeinden plötzlich 
erheblich mehr Unterschriften gefun
den als beim ersten Mal (Muri BE + 
57, Courtételle JU + 32 usw., usf).
In ihrer zweiten Zwischenverfügung 
vom 17. November 1997 nimmt die 
Bundeskanzlei abschliessend Stel
lung dazu, dass sie die von den Ge
meinden zu spät beglaubigten und 
zurückgeschickten Unterschriften nun

doch nicht anerkennt, obwohl sie sie 
bei beiden Nachzählungen geprüft 
und dabei 974 gültige gefunden hat. 
Sie stützt sich dabei auf verschiedene 
gesetzliche Grundlagen, die vor allem 
eines deutlich machen: Die Möglich
keiten und die Grenzen unserer direk
ten Demokratie.
Bleibt ein kleiner Trost: Im Gegen
satz zum Referendum von 1889 ge
gen die Einführung des Bundesan
waltes fehlten uns dieses Mal nur 249 
Unterschriften. Und im Gegensatz zu 
damals waren wir zwar auch zu weni
ge, aber es war nicht so hoffnungslos 
und wir konnten und können auf eine 
breite Unterstützung zählen.
Und: Anders als noch vor 109 Jahren 
können wir über Sinn oder Unsinn 
einer Politischen Polizei doch noch 
abstimmen. Die Vollversammlung 
vom 7. Oktober hat -  nicht zuletzt 
gestützt auf die zahlreichen Reaktio
nen unserer Sympathisantinnen und 
Sympathisanten -  beschlossen, an 
der 1991 eingereichten Volksinitiati
ve «S.o.S. -  Schweiz ohne Schnüf
felpolizei» festzuhalten. Vorausset
zung ist aber, dass die unterstützen
den Organisationen sich bereit er
klären, ein minimales Abstimmungs
budget von 100’000 Franken zu fi
nanzieren. Der Schweizerische Ge
werkschaftsbund hat an seiner Sit
zung vom 6. November diesbezüg
lich den Anfang gemacht. Jetzt müs
sen weitere folgen.

900 x 30.- 
für 1998
Herzlichen Dank für die zahlrei
chen Spenden! Die grosszügigen 
Obolusse und Schuldenbatzen 
machten es möglich, dass wir ei
nen Teil unserer Schulden abzah
len und einen weiteren Fichen
Fritz produzieren können. Zur Fi
nanzierung unserer Abstim
mungskampagne (wir rechnen 
mit dem 7. Juni 1998 und minde
stens lOO’OOO Franken Aufwand) 
müssen wir aber -  so sieht es der 
Finanzierungsschlüssel vor -  min
destens 35’000 Franken aus eige
nen Kräften einbringen. Es geht 
also weiterhin nicht ohne Ihre Un
terstützung. Ein wichtiger «Geld
pfeiler» für unser Komitee sind 
die Mitgliederbeiträge: Wenn
(nur) 900 Leserinnen und Leser -  
als guten Vorsatz zum neuen Jahr 
-  den Spezial-Mitgliederbeitrag 
1998 von 30 Franken überweisen, 
haben wir das Ziel schon fast er
reicht!
Damit transparent ist, was wir für 
die Kampagne planen, hier einige 
erste Ideen:
• Projekt MultiMedia: Von Bis
marck zu Koller. Spannendste Un
terhaltung, ausführliche Informa
tion, Rückblicke in die Vergan
genheit und Ausblicke in die Zu
kunft auf CD-ROM.
Unser Mann in P. arbeitet bereits 
Nacht für Nacht daran! Diese Mul- 
tiMedia-Show soll in mindestens 
zwei Sprachen (Deutsch und 
Französisch) erscheinen. Die Her
stellungskosten sind das eine, die 
Bezahlung von Copyrightkosten 
das andere. Finanzielle Zustüpfe 
sind also gut investiert!
• Abstimmungszeitung in Deutsch, 
Französisch und Italienisch. Gross- 
Auflage zum Verteilen in Haushal
te, an Veranstaltungen, auf der 
Strasse etc. Da wir (aus finanziel
len Gründen) wohl auf grosse Pla
kate verzichten müssen, ist diese 
Zeitung ein wichtiges Instrument, 
um an möglichst viele Interes
sierte zu gelangen.
• Kleinplakate und Kleber, eine 
Karikaturen-Sammlung als Aufruf 
zur Unterstützung sowie öffentli
che Diskussionsrunden sind eben
so geplant und notwendig wie ein 
gut funktionierendes Zentralse
kretariat. Dazu möchten wir Mat
thias Burki, der uns schon beim 
Referendum tatkräftig unterstützt 
hat, wieder einstellen können.

Danke für Ihre Solidarität



150 JAHRE BUNDESVERFASSUNG

Setzen wir ein Datenzeichen

Wir sollten das kommende Ju
biläumsjahr würdig begehen. Zum 
Beispiel können wir die Politische 
Polizei abschaffen und zugleich un
ser Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung einfordern. Das 
eidgenössische Datenschutzgesetz, 
seit 1993 in Kraft, ist leider noch bei 
viel zu wenigen Bürgerinnen und 
Bürgern bekannt. Wir müssen es 
vermehrt und konsequenter anwen
den. Wir sollten also das eine tun 
und das andere nicht lassen. Ein JA 
für eine Schweiz ohne Schnüffelpo
lizei ist zugleich ein Stopsignal ge
gen immer mehr Datenverarbeitung,

sowohl bei der Polizei als auch an
derswo: beim Sozialamt, bei Kran
kenkassen und Versicherungen, 
beim Arbeitsamt und beim Arbeitge
ber, beim Vermieter und beim Arzt, 
bei der Kreditkartenfirma, beim Ver
sandhaus usw. usf.
Das Recht auf informationeile Selbst
bestimmung (RiS) mag eine deutsche 
Erfindung sein. Dessen Entstehung 
muss uns aber aufhorchen lassen: Im 
Volkszählungsurteil von 1983 leitete 
das deutsche Verfassungsgericht die
ses elementare und grundsätzliche 
Recht aus der Verfassung ab. Zwar 
gibt es in Deutschland schon seit Mit

te der siebziger Jahre Datenschutzge
setze. Das Volkszählungsurteil war 
aber ein klarer Sieg der betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger gegen die 
immer grösser werdende Datensam
melwut von Verwaltung und Privaten. 
Der jüngste Skandal in Sachen Sam
meln und Weitergeben von sensiblen 
Personendaten in der Schweiz kommt 
aus dem BIGA. Dass die Daten über 
Erwerbslose im Internet allgemein 
zugänglich waren, mag man eine 
Panne nennen. Die Tatsache aber, 
dass über Stellensuchende «Bemer
kungen» wie «faul», «betreut 3 Kin
der und depressiven Ehemann», 
«schwanger» etc. registriert und wei
tergegeben wurden, kann nicht ak
zeptiert werden. Zu sehr erinnert die
ses Vorgehen an den Fichenskandal 
mit all seinen Konsequenzen für die 
Betroffenen. Angeblich sind diese BI- 
GA-Dateien jetzt gelöscht. Erwerbs
lose, die von einem regionalen RAV 
betreut werden, tun aber gut daran, 
unverzüglich Einsicht in ihre dort ge
führten Akten zu verlangen. Und be
vor sie neue Daten über sich heraus
geben, müssen sie über deren Ver
wendung informiert werden. Sie ha
ben ein Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung.
Die S.o.S.-Initiative war eine direkte 
Antwort auf den Fichenskandal. Die 
Forderung dieses Volksbegehrens -  
die politische Polizei ist abgeschafft; 
niemand darf bei der Wahrnehmung 
ideeller und politischer Rechte über
wacht werden -  mag heute beschei
den wirken, wenn man sich vor Au
gen hält, wie die polizeiliche Über
wachung dank dem Fichenskandal

Klartext II
«Insofern scheint es den Protago
nisten dieser ‘neuen’ Kriminalpoli
tik auch nicht erforderlich, die kri
minologischen Effekte der in den 
letzten Jahren eingeführten poli
zeilichen Eingriffsbefugnisse zu 
bilanzieren. Was z.B. mit der in die 
Millionen gehenden und wahrlich 
weltmeisterlichen Fülle heimlich 
überwachter in- und ausländi
scher Telefongespräche, was mit 
der Kronzeugenregelung, der Ra
sterfahndung und dem Einsatz 
verdeckter Ermittler, was schliess
lich mit den sonstigen unzähligen 
Strafrechtsverschärfungen tatsäch
lich erreicht wurde, soll offensicht
lich ein Geheimnis bleiben...
Die dramatische Inszenierung der 
inneren Sicherheit und öffentli
chen Ordnung, zu der es auch 
gehört, der Kriminalität allenfalls 
verdächtige Personen kurzerhand 
in ‘Verbrecher’ oder ‘Gangster’ 
umzutaufen, soll die agitatorische 
Umdeutung der Grundrechtsfunk
tionen, die ideologische Grundla
ge dafür schaffen, im Namen ei
nes diffusen Gemeinwillens oder 
vorbeugenden Staatsschutzes die 
konkrete Freiheit Aller nach Be
lieben einzuschränken.

Das Spannungsverhältnis zwi
schen Freiheit und Sicherheit soll 
in Zukunft und im Zweifel nicht 
mehr für, sondern gegen die Frei
heit aufgelöst werden.»

Sabine
Schnarrenberger 

ehern. Justizministerin der BRD, 
Mitglied der F.D.P. 

(in: Blätter für deutsche und 
internationale Politik, 1997, 

Seite 1288f)

ausgebaut und modernisiert worden 
ist (etwa im Bereich OK) und was da 
an Gesetzesvorlagen noch alles auf 
uns zukommt: Ausbau und Vernet
zung verschiedener Datenbanken bei 
Bund und Kantonen (ZAR, RIPOL, 
ISOK, DOSIS, ISIS, MOFIS, VO
STRA etc.), ein Telefon- und Post
überwachungsgesetz inkl. Lauschan
griff, ein V-Mann-Gesetz, ein Gesetz 
zur Einführung der Kronzeugenrege
lung u.a.m.
Auch wenn wir nicht alles verhindern 
können, so liegt es doch an uns, die 
fehlende öffentliche Diskussion über 
die Gefahren und Risiken solcher Ge
setze und Datenbanken in Gang zu 
halten oder besser noch: zu intensi
vieren. Parlamente, Datenschutzbe
auftragte oder Verwaltungs-Ombuds- 
stellen alleine genügen dazu nicht. 
Unser Anspruch auf eine Gesellschaft 
ohne Überwachung -  im politischen 
wie im sozialen Bereich -  ist aktuel
ler denn je.

Klartext I
«Mit der Einwilligung (zur Erhebung, Speicherung und Weitergabe seiner 
Daten) nimmt der Bürger seine informationeile Selbstbestimmung wahr, 
wenn er selbst verantwortlich entscheidet. Die Einwilligung ist aber pro
blematisch, wenn der Bürger seine Daten unter faktischem Zwang an Ver
waltung und Wirtschaft weitergibt oder von sich aus persönliche Daten 
preisgibt, ohne die Tragweite zu überblicken. Den Gefährdungen der Selbst
bestimmung einerseits durch Fremdbestimmung oder andererseits durch 
Selbstpreisgabe hat der Datenschutz soweit wie möglich entgegenzuwir
ken... Auch die Datenverarbeitung aufgrund einer Einwilligung bedarf einer 
verfassungsmässigen gesetzlichen Grundlage...

Bei den bestehenden Risiken von Fremdbestimmung und Selbstpreisga
be ist es für eine wirksame Einwilligung erforderlich, zunächst einmal si
cherzustellen, dass für den Bürger eine klare, transparente Informations
lage über Inhalt, Zweck und Umfang der Einwilligung besteht... Insge
samt gilt der Grundsatz, dass Zweifel und sonstige Defizite hinsichtlich 
der Einwilligung zulasten des Datenempfängers, der die Einwilligung ein
holt, und aller weiteren datenverarbeitenden Stellen gehen. Wenn der 
Bürger nicht wirksam einwilligt, ist die Datenverarbeitung unzulässig. 
Der Bürger darf wegen der Tatsache, dass keine wirksame Einwilligung 
vorliegt, nicht benachteiligt werden.»

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte, Jahresbericht 1995



DAS RECHT AUF INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG

Kleines ABC der
Die Datenschutzbeauftragten in der Schweiz und 
in Deutschland publizieren jährlich dicke Berich
te über ihre Tätigkeiten, Erfahrungen, erfolgrei
chen Interventionen gegen Datenmissbrauch und 
über die Grenzen ihrer Kompetenzen. Die span
nenden Berichte geben einen beeindruckenden 
Einblick in verschiedenste Datensammlungen bei 
Verwaltungen und Privaten. Sie zeigen aber auch 
auf, wo und wie wir unser Recht auf informatio
neile Selbstbestimmung durchsetzen können und 
müssen. Aus Platzgründen skizzieren wir die 
nachfolgenden Beispiele nur im «Zeitraffer» -  oh
ne jeden weiteren Kommentar. Die ausführlichen 
Texte zu den einzelnen Vorkommnissen sind beim 
Komitee erhältlich.

Asylgeheimnis: Die deutschen Behörden dürf
ten sich nicht zu indirekten Gehilfen von Ver
folgerstaaten machen, fordert der niedersäch

sische Datenschutzbeauftragte. Ausländerbehörden 
dieses deutschen Bundeslandes hatten in mehreren 
Fällen unzulässig Daten an die Botschaften der 
Herkunftsstaaten von Flüchtlingen weitergegeben. 
Sie wollten die für eine Ausschaffung erforderli
chen Passersatzpapiere («Laissez Passer») besor
gen, bevor das Asylverfahren überhaupt abge
schlossen war. In einigen Fällen erfolgte diese Da
tenweitergabe sogar unmittelbar nach Einreichung 
des Asylgesuchs.
(13. Tätigkeitsbericht 1995 und 1996 des Landes

beauftragten für den Datenschutz Niedersachsen)

M*
hipkarten -  Zwangschipkarte für Asylsu
chende (Asylcard). In Deutschland steht seit 
Anfang 1995 die Einführung einer Kontroll

karte für Asylsuchende zur Diskussion. Hinter po
pulistischen Begriffen wie «Verfahrensoptimie
rung», «Missbrauchsreduzierung», «Effektivitäts
steigerung» verbirgt sich die Absicht, eine Gruppe 
von Menschen total zu überwachen. Der multifunk
tionalen Anwendung sind keine Grenzen gesetzt: 
Daten aus allen Lebensbereichen wie Zutritts- und 
Aufenthaltskontrolle, Identifizierungsdaten, Unter
stützungsleistungen, Arbeitserlaubnis, Verfahrens
daten und anderes mehr könnten auf einer kleinen 
Chipkarte jederzeit abrufbar sein. Für den Daten
schutzbeauftragten ist diese Zwangs-Chipkarte ver
fassungswidrig (Verstoss gegen die Menschenwür
de und gegen das Recht auf informationelle Selbst
bestimmung).
(13. Tätigkeitsbericht 1995 und 1996 des Lande s- 
beauftragten für den Datenschutz Niedersachsen)

0
D emonstrationen: Das Berliner Landesamt für 

Verfassungsschutz musste nach Protesten des 
Landesdatenschutzbeauftragten die Daten 

von 40 Demonstranten aus dem bundesweiten 
Nachrichtendienstlichen Informationssystem (NA- 
DIS) löschen. Die Daten waren von der Polizei rou- 
tinemässig an den Verfassungsschutz übermittelt 
worden, nachdem die Betroffenen vor einigen Jah

ren bei einer Demonstration festgenommen worden 
waren. Es hätten keine weiteren Informationen über 
sie Vorgelegen, die Umstände der Festnahme seien 
nicht bekannt gewesen und die Ermittlungsverfah
ren eingestellt worden. Selbst eine Speicherung für 
wenige Monate sei deshalb nicht rechtens.
(Bericht 96 des Berliner Datenschutzbeauftragten)

Fahndung nach Ausländern: Nicht wegen einer 
Straftat, sondern weil sein Asylgesuch abge
lehnt worden war und er ausgeschafft werden 

sollte, wurde ein in Berlin wohnhafter Mann aus 
dem ehemaligen Jugoslawien in der deutschen Po
lizeifahndungsdatei ausgeschrieben. Der Mann 
wurde tatsächlich in einem anderen Bundesland 
festgenommen und verbrachte 14 Stunden im Poli
zeigewahrsam, bevor die Berliner Ausländerbehör
de der örtlichen Polizei mitteilte, dass die Aus
schaffung derzeit nicht möglich sei. Dieser Um
gang mit dem Instrument der Fahndung sei «nicht 
akzeptabel», die ausschreibende Behörde habe für 
die Aktualität der Daten zu sorgen und nicht mehr 
aktuelle Fahndungen zu löschen.
(Bericht 96 des Berliner Datenschutzbeauftragten)

G enetischer Fingerabdruck: Nach dem im De
zember vom Deutschen Bundestag beschlos
senen Gesetz ist eine DNA-Datensammlung, 

eine Sammlung mit genetischen Informationen, zur 
Aufklärung möglicher künftiger Straftaten nicht 
zulässig. Dies hält der Berliner Datenschutzbeauf
tragte fest. In der Strafprozessordnung sei «eindeu
tig klargestellt, dass Blutproben oder sonstige Kör
perzellen, die dem Beschuldigten entnommen wer
den, nur für das zugrundeliegende Strafverfahren 
oder ein anderes gegenwärtig anhängiges Strafver
fahren verwendet werden dürfen.» Sobald sie für 
dieses Verfahren nicht mehr benötigt werden, müs
sen sowohl die Proben als auch die zugehörigen 
Daten sofort vernichtet werden.
(Bericht 96 des Berliner Datenschutzbeauftragten)

Gesundheitsdaten: Zur Kontrolle von Leistun
gen (Spitäler, Ärzte) verlangen die Versiche
rungen möglichst detaillierte Angaben über 

Patienten und deren Behandlungen. Viele Ziffern 
des dazu verwandten ICD-10-Codes betreffen aber 
nicht die Diagnose von Krankheiten, sondern be
stimmte Verhaltensweisen wie «antisoziale Persön
lichkeit», «oppositionelles Verhalten» (etwa eines 
jugendlichen Patienten), «Konflikte mit Vorgesetz
ten» etc. Der eidgenössische Dateschutzbeauftragte 
Odilo Guntem verlangt für die Schweiz, dass die 
Verwendung des ICD-10-Codes für die Rechnungs
prüfung gestoppt wird.
(NZZ, 5.11.1997)

H omosexualität: In mehreren Fällen haben 
bayerische Polizeibeamte bei der Kontrolle 
von Ausländern rechtswidrig Vermerke in de
ren Pässe eingetragen («Homo-Szene», «Homo- 

Strich»).
(17. Tätigkeitsbericht 1996 des Bayerischen Lan
desbeauftragten für den Datenschutz)

Kinder: Überprüfung der Kriminalaktenhal
tung. Ein fünfjähriges Kind hat mit einem 
zweiten Kind aus dem verschlossenen Gar
tenhaus eines Kindergartens zwei Dreiräder geholt. 

Der Vorfall wurde als besonders schwerer Fall des 
Diebstahls in einer Kriminalakte gespeichert. Ein 
Achtjähriger wollte aus einer Kindertagesstätte ei
nen «Bobbycar» mitnehmen. Die Polizei wollte ihn 
mit der Kriminalakte drei Jahre lang im Auge be
halten und speichert ihn im polizeilichen Aus
kunftssystem als «Bobbycar-Dieb». Das Nieder
sächsische Polizeigesetz erlaubt keine Kriminalak
ten über Kinder. Trotzdem fand der Datenschutzbe
auftragte bei seiner Kontrolle im Dezember 1995 
ganze 4’635 Kinderakten bei der niedersächsischen 
Polizei. Die Datenschutzkontrolle hatte zur Folge, 
dass rund 40% dieser Akten vernichtet wurden und 
eine neue Kriminalaktenrichtlinie erarbeitet wird. 
(13. Tätigkeitsbericht 1995 und 1996 des Landes
beauftragten für den Datenschutz Niedersachsen)

undendaten: Noch zuwenig sensibilisiert auf 
Datenschutzfragen zeigen sich die bereits 

küber 1 Million Menschen, die beim Migros- 
Cumulus-Programm zur Erarbeitung eines Kun
denprofils mitmachen. Für 150 Fr. gespartes Geld 
(bei Einkäufen ab 15 000 Franken) sind sie bereit, 
ihre Einkaufsgewohnheiten und ihre Hobbies, 
schlichtweg ihren ganzen Lebensstil, offenzulegen. 
Zwar ist die Teilnahme freiwillig, die Kunden wer
den aber nur schlecht über die Verwendung ihrer 
Personendaten informiert.
(«Der Bund», 21.11.1997)

Ladendiebstahl: Es sei «unverhältnismässig», 
so der Berliner Datenschutzbeauftragte, «De
likte von unbedeutendem Gewicht, wie z.B. 
Ladendiebstahl» zum Anlass zu nehmen, einen Be

schuldigten «zur vorbeugenden Straftatenbekämp
fung» erkennungsdienstlich zu behandeln und seine 
Daten in bundesweiten Polizeidateien (u.a. in dem 
vom Bundeskriminalamt geführten Automatischen 
Fingerabdrucksystem AFIS) zu speichern. In sol
chen Fällen «hat das Schutzbedürfnis der Allge
meinheit gegenüber dem Persönlichkeitsrecht des 
Betroffenen zurückzutreten».
(Bericht 1996 des Berliner Datenschutzbeauftragten)



Datenerfassung
Mieterdaten: Vermieter legen Mietinteres

senten häufig Fragebogen vor, mit denen 
sie die Solvenz und eventuell «störende» 
Gewohnheiten von in Frage kommenden Bewerbe

rinnen für eine Wohnung herausfinden wollen. Be
stimmte Fragen, so der Eidgenössische Daten
schutzbeauftragte, seien «unrechtmässig», verstos- 
sen «gegen Treu und Glauben» oder seien «unver
hältnismässig»: «So braucht der Vermieter nicht zu 
erfahren, ob der Mietinteressent verlobt, verheira
tet, getrennt, geschieden oder verwitwet ist, um ab
zuklären, ob die Wohnung als Familienwohnung im 
Sinne des Eherechts dient.» Mehrere Vermieter ha
ben die Empfehlung des Datenschutzbeauftragten 
abgelehnt. Die eidgenössische Datenschutzkom
mission gab dem Datenschutzbeauftragten zwar 
hinsichtlich des Zivilstands recht. «Hingegen wird 
die Frage nach der Nationalität (Schweizer/Auslän- 
der) als generell zulässig erachtet, weil sich dies auf 
die Beziehungen mit den anderen Mietern auswir
ken kann.»
(2. Tätigkeitsbericht 1994/95 und 4. Tätigkeitsbe
richt 1996/97 des Eidgenössischen Datenschutzbe
auftragten )

mm
ffentlicher Verkehr: Die Organisatoren der 
Expo 2001 wünschen sich ein Zutrittskon- 
trollsystem, ein «kontaktloses Busbillett»: Ei

ne Art Kreditkarte speichert alle Fahrten. Bei jedem 
Ein- und Aussteigen werden die Leute registriert. 
Eine persönliche Identifikationsnummer garantiert, 
dass Ende des Monats die Rechnung für die Benut
zung von Tram und Bus an die richtige Adresse 
kommt. Ein System, mit dem jederzeit ein minutiö
ses Bewegungsprofil aufgezeichnet werden könnte. 
(«Der Bund», 16.9. 1997)

Prostituierte: Die Berliner Polizei unterhält ei
ne Datei mit dem Namen «Zuhälterei, Men
schenhandel u.ä. Delikte». Deren Vorläuferin 
hiess noch schlicht und einfach «Prostituiertenkar

tei». Bei einer ersten Prüfung durch den Daten
schutzbeauftragten habe auch die neue, nun elek
tronisch geführte Datei Fotos von Prostituierten 
enthalten, «die die Frauen zum Teil auf diskrimi
nierende Weise mit Ganzkörperaufnahmen zeig
ten». Die Fotos mussten aus der Datei entfernt wer
den. Eine Speicherung von Daten über Prostituier
te, die sich keiner Straftat verdächtig gemacht ha
ben, sei unzulässig. «Prostitution ist nicht strafbar». 
(Bericht 96 des Berliner Datenschutzbeauftragten)

fti
Punks: In einer besonderen Datei registrierte 

die Polizei diejenigen Personen, die anläss
lich der «Chaostage» in Hannover 1995 vor
sorglich verhaftet und in Gefangenen-Sammelstel- 

len untergebracht waren. Am 24. August 1995 wur
de der gesamte Dateiinhalt -  Angaben über 1’084

Personen -  an die Stuttgarter Polizei weitergege
ben, wo es Hinweise auf bevorstehende Chaostage 
gab. Der Datenschutzbeauftragte kontrollierte 
stichprobenhalber bei 295 Betroffenen die Recht
mässigkeit dieser Daten-Weitergabe: Bei über der 
Hälfte der Personen wurden die Daten unrechtmäs
sig weitergegeben. Sie enthielten keine Angaben 
über «Störer» oder «Gewalttäter». Teilweise waren 
sie nur zur Feststellung der Identität festgenommen 
worden, bei anderen gab es keinen erkennbaren 
Grund für die Anhaltung. Die Datei in Hannover 
wurde mittlerweile gelöscht.
(13. Tätigkeitsbericht 1995 und 1996 des Landes- 
beauftragten für den Datenschutz Niedersachsen)

Sekten: Gemäss dem bayerischen Polizeiauf
gabengesetz darf die Polizei personenbezoge
ne Daten zur vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten erheben. Eine rein vorsorgliche Speiche

rung von Anhängern religiöser Glaubensrichtungen 
verletzt aber die verfassungsmässig garantierte 
Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit. 
Umsomehr als für die Datei «Sekten» nicht näher 
ausgeführt wird, was unter dem Begriff «Sekte» 
oder «okkultische Gruppierung» zu verstehen sei. 
Der Datenschutzbeauftragte verlangte von der Poli
zei eine genaue Formulierung der Abgrenzung.
(17. Tätigkeitsbericht 1996 des Bayerischen Lan
desbeauftragten für den Datenschutz)

Staatsschutz: Ein besorgter Bürger hat Briefe 
an Politiker und an einen Richter geschrieben. 
Darin tat er seiner Meinung über die Politik 
bzw. über ein Gerichtsurteil in heftigen Worten 

kund. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 
wegen Beleidigung wurde eingeleitet. Einen dieser 
Briefe nahm die Polizei zum Anlass, den Schreiber 
im kriminalpolizeilichen Meldedienst in Staats
schutzangelegenheiten zu registrieren («politisch 
motivierte Straftäter»). Der Datenschutzbeauftragte 
hielt dieses Vorgehen für ungerechtfertigt und inter
venierte beim Innenministerium.
(13. Tätigkeitsbericht 1995 und 1996 des Landes
beauftragten für den Datenschutz Niedersachsen)

elefonkontrolle: Telefonkontakte über ISDN- 
Anschluss, Autotelefon oder NATEL werden 
von den Telefongesellschaften zur Abrech

nung mit den Kunden registriert. In der Hand der 
Polizei werden diese Verbindungsdaten zu einem 
gefährlichen Instrument: Die Hamburger Polizei 
wollte im Rahmen der Ermittlungen gegen einen 
Verdächtigen dessen Kontaktpersonen herausfin
den. Sie zwang die Telefongesellschaft zur Heraus
gabe aller Verbindungsdaten und konnte so über die 
Telefonnummer sämtliche Personen identifizieren, 
die den Verdächtigen angerufen hatten oder von 
ihm angerufen wurden. Damit wurde das gesamte

telefonische Kommunikationsverhalten des Betrof
fenen offengelegt, auch soweit es strafrechtlich völ
lig belanglos war. Es sei unschwer sich vorzustel
len, so der Datenschutzbeauftragte, dass z.B. bei 
Ärzten, Journalisten oder Anwälten mit solch um
fänglichen Auskünften das gesetzlich geschützte 
Vertrauensverhältnis zu Patienten, Mandanten oder 
Informanten empfindlich beeinträchtigt werde.
(15. Tätigkeitsbericht 1996 des Hamburgischen 
Datenschutzbeauftragten )

&
Versandhandel: Ein Versandhandelsunterneh

men in Hamburg führt eine Warndatei, auf die 
auch andere Versandhäuser des Konzerns zu
greifen können. Ziel und Zweck: Die Überprüfung 

der Zahlungsfähigkeit der Kunden. Dank der Inter
vention des Datenschutzbeauftragten kann, wer 
Ware bestellt, auf der Rückseite des Bestellformu
lars nachlesen, was mit seinen Daten passiert. Ein 
entsprechender Hinweis ist auch beim multimedia
len Bestellservice vorgesehen.
(75. Tätigkeitsbericht 1996 des Hamburgischen 
Datenschutzbeauftragten )

0
Videoaufnahmen: Vorstoss des Datenschutzbe

auftragten gegen unzulässige Videoaufnah
men (Aufzeichnungen) der Polizei bei Ver
sammlungen und Veranstaltungen. Wer sich fried

lich versammelt, so der bayerische Datenschutzbe
auftragte, müsse nicht dulden, dass er bei der Aus
übung seines Grundsrechts auf Versammlungs- und 
Demonstrationsfreiheit gefilmt werde. Wer damit 
rechnen müsse, als Versammlungsteilnehmer regi
striert zu werden, sähe sich gezwungen, auf die 
Ausübung seines Grundrechts zu verzichten. Das 
Bayerische Innenministerium hat sich grundsätz
lich der Argumentation des Datenschutzbeauftrag
ten angeschlossen. Förmlich beanstandet wurde 
weiter das polizeiliche Vorgehen anlässlich eines 
Fussballspiels. Polizeibeamte kontrollierten die 
Ausweispapiere der angereisten, als «gewaltbereit» 
eingestuften Fans. Die Polizisten lasen die Persona
lien laut vor und fertigten gleichzeitig Videopor
träts der Betroffenen an. Dieses Vorgehen kommt 
einer «erkennungsdienstlichen Massnahme» gleich 
und war im vorliegenden Fall unverhältnismässig. 
(17. Tätigkeitsbericht 1996 des Bayerischen Lan
desbeauftragten für den Datenschutz)



Schweiz
EINHEIMISCHE RASSENFORSCHUNG NOCH UNERFORSCHT

Hatte auch die

Surava im «Lohnhof» Basel

Gefordert: Offenheit
Derzeit auf Hochtouren läuft die Erforschung der Rolle der Schweizer Banken im Zweiten Weltkrieg. 
Dass die Banken mit Nazi-Deutschland geschäfteten und dass der «Judenstempel» eine schweizerische 
Erfindung war, lässt sich nicht mehr wegdiskutieren. Die Historiker-Kommission unter Jean-François 
Bergier müsste zwingend, nebst Geld und Gold der Banken auch den Antisemitismus in Geist und Han
deln der Bundesanwaltschaft, ihre Sympathien und Kooperation mit Nazi-Deutschland offenlegen.
Dass dieser Aspekt bisher zuwenig beachtet oder gar verdrängt wurde, zeigt Erich Schmid an der 
Rezeptionsgeschichte seines Films. Peter Surava wurde nicht nur verfolgt, weil er in kritischen Me
dien schrieb, sondern weil er zum «Juden gestempelt» wurde. Obwohl der behördliche Antisemitis
mus hier offen zu Tage lag, wurde der Fall Surava in der Öffentlichkeit grossenteils auf den Aspekt 
des Kalten Krieges reduziert. Auch das neue Staatsschutzgesetz ist ein «Produkt» dieses Denkens. 
Die geheime Beschaffung von sensiblen Informationen wie etwa die «Rassenzugehörigkeit» ist ge
setzlich möglich. Erich Schmids Forderung, die Mauern des Kalten Krieges in den Köpfen abzureis- 
sen, geht auch an die Linke.

Nach dem Skandal mit dem «Judenregister» in 
Schweden stellt sich die Frage, ob die Schweiz im 
2. Weltkrieg ihrerseits vergleichbare Karteien ge
führt hatte. -  Zumindest das Beispiel der Rassen
forschung bei Surava zeigt, dass die Frage zuläs
sig ist. In seinem Fall gab es zwischen der 
schweizerischen Bundesanwaltschaft und den 
deutschen Nazis einen Informationsaustausch. 
Warum blieb es in diesem Zusammenhang weit
gehend still? Die Rezeptionsgeschichte von Sura
va gibt einigen Aufschluss.
Über Peter Surava, sein autobiographisches Buch, 
über den Film und das Buch nach seinem Tod sind 
über 700 Medienberichte erschienen (nicht nur in 
der Schweiz). Aber kaum einer beschäftigte sich mit 
der nächstliegenden Frage nach dem weiteren Um
fang der schweizerischen Rassenforschung, ob
schon sie bei Surava im Zentrum der Biographie 
steht. Der Film über Surava weist ausserdem nach, 
dass es im Zusammenhang mit der Rassenforschung 
zwischen der schweizerischen Bundesanwaltschaft 
und den deutschen Nazis einen Informationsaus
tausch gegeben hatte, und zwar auf der Basis übe
reinstimmender antisemitischer Interessen (vgl. Ka
sten). -  Ein Faktum, das wenig Beachtung fand.

Nachdem in der Schweiz antisemitische Rassenfor
schungen nachgewiesen werden können (wie in 
Schweden), wäre es naheliegend, dass es in der 
Schweiz etwas Vergleichbares gab wie die Judenre
gister in Schweden. Und da die deutschen Nazis of
fensichtlich Zugriff hatten auf die Informationen 
der schweizerischen Bundesanwaltschaft über die 
«jüdische Rassenzugehörigkeit des Herrn Surava», 
wäre es auch denkbar, dass diese Art von Nazi
connection weitere jüdische Mitbürgerinnen und 
Mitbürger erfasste. In Schweden hatte der Chef der 
Sozialbehörde, Robert Paulson, das von ihm selbst 
initiierte Judenregister mit 3000 Namen einem 
deutschen Nazispion ausgehändigt (vgl. «Tages- 
Anzeiger» vom 11. Nov. 1997).
Dass im Gegensatz zu Schweden eine breitere Dis
kussion in der Schweiz ausblieb, muss nicht zwin
gend bedeuten, dass es neben Surava keine weiteren 
Beispiele gegeben hätte. Vielmehr lässt die Rezepti
onsgeschichte von Surava darauf schliessen, dass die 
Aspekte des Kalten Krieges auf ein weit grösseres In
teresse stiessen als die Aspekte des Antisemitismus -  
ausgenommen bei der jüdischen Presse, die erkannte, 
worauf sich die Surava-Geschichte hauptsächlich 
konzentriert: auf den Antisemitismus in der Schweiz.

«Vorwärts» und NZZ mit verstelltem Blick
Eine im Juni 1997 am Institut für Medienwissen
schaft der Uni Bern erschienene Facharbeit von An
netta Bundi und Andi Jacomet zeigt an den beiden 
Beispielen von Max Bächlin im «Vorwärts» 
(Okt./Nov. 1996) und Peter Rippmann in der NZZ 
(1. April 1997), dass sich die Debatte zur Aufarbei
tung der Surava-Geschichte hauptsächlich auf die 
Zeit des Kalten Krieges bezog. Bächlin wollte aus 
einer linken Position heraus nachweisen, dass Sura
va ausschliesslich ein Opfer des Antikommunismus 
war, und Rippmann verfolgte im Grunde dieselbe 
These aus rechter Optik. Was jedoch in der Fachar
beit von Bundi/Jacomet noch aufschlussreicher ist 
als die Analyse der entsprechenden Rechthaberei
en, ist die Tatsache, dass die Diskussion in «Vor
wärts» und NZZ den vielfältigen, hinterhältigen 
und vernichtenden Antisemitismus in Suravas Ge
schichte praktisch zudeckte. Dies erstaunt umso 
mehr, als sich sowohl Rippmann wie auch Bächlin, 
beide Vertreter der Aktivdienstgeneration, immer 
wieder besonders verdient gemacht hatten in der 
Aufarbeitung der Schweizergeschichte.
Surava, ein Katholik, wurde als Jude gebrandmarkt, 
allein weil er ursprünglich einen angeblich jüdisch 
klingenden Namen getragen hatte, nämlich Hirsch. 
Die Vernichtung seiner Existenz und seiner gesell
schaftlichen Bedeutung gelang erst durch das gericht
liche Verbot, weiterhin den Namen Surava zu tragen. 
Vor Bundesgericht in Lausanne sagte Surava (im 
Film): «Für mich ist dieser Saal ein Beerdigungsinsti
tut!» Denn dort sei seine «Identität beerdigt» worden. 
(An diesem Beispiel wird wieder einmal klar, dass ein 
Name immer auch eine Existenz bedeutet; vielen Ehe
frauen ist dies nur allzu gut bekannt.)
Die Vernichtung dieser Existenz hat weniger zu 
tun mit dem absurden Gerichtsverfahren der «Na
tion» gegen den «Vorwärts»-Direktor Peter Surava 
als vielmehr mit der direkt auf seine Existenz zie
lende (Namens-)Klage der Bündner Gemeinde Su
rava, deren Ursprung auf Anfang 1944 zurückgeht, 
als Surava bei der «Nation» mit dem Zweihänder 
gegen die holocaustleugnende Pressezensur 
gekämpft hatte und deren Chef, Bundesrat Eduard 
von Steiger. Obschon die Bundesanwaltschaft 
1942 herausgefunden hatte, dass «über die jüdi
sche Rassenzugehörigkeit von Surava nichts Posi
tives» vorliege, haben ihn die Spitzelberichte bis 
1945 immer wieder als Jude denunziert. Nament
lich in der Gegend der Lenzerheide, wo die Ge
meinde Surava liegt und wo Peter Surava den Na
men entlieh, sei er «als Jude bekannt» gewesen, 
hiess es in einem polizeilichen Leumundsbericht 
von 1945 (vgl. Faksimile). In der Klage wegen Na- 
mensanmassung steht denn auch Peter Suravas 
«unschweizerische Schreibweise» in der «Nation» 
im Vordergrund. Im Zusammenhang mit den da
maligen Polizeiberichten war mit «unschweize
risch» wahrscheinlich jüdisch gemeint.
Die Behauptung von Bächlin und Rippmann, dass 
Surava nicht ein Opfer seiner Schreibweise in der 
«Nation» war, sondern ein Opfer seiner Schreib
weise im «Vorwärts», ist demzufolge nicht nur un
richtig, sondern sie spielt auch den Antisemitismus 
gegen den Antikommunismus aus. Ganz offensicht
lich verstellten die über Jahrzehnte in den Köpfen 
der alten Männer errichteten Mauern des Kalten 
Krieges den Blick auf das Wesentliche.

Surava und die WoZ
Aber auch bei den etwas Jüngeren hat sich dieses 
Denkmuster fortgesetzt, wie die Rezeptionsge-



«Judenregister»?
schichte von Surava bei der WochenZeitung (WoZ) 
zeigt. Die WoZ-Redaktion bestellte 1992 einen Be
richt über Surava für die Panorama-Seite. Nachdem 
der Artikel ein halbes Jahr nachrichtenlos liegenge
blieben war, outete sich schliesslich Redaktor Ste
fan Keller als zuständig. Er «glaube» Surava nicht, 
erklärte er das Nichterscheinen. Derselbe Artikel 
erschien daraufhin in der gesamten AZ-Presse und 
in fünf grossen Tageszeitungen der Schweiz.
Die WoZ verschwieg Surava bis zur Uraufführung 
des Films «Er nannte sich Surava» an den Solo- 
thurner Filmtagen 1995. In ihrer Filmkritik schrieb 
die «Basler Zeitung» über den Filmautor: «Er dreh
te einen Film, kam nach Solothurn, führte ihn auf 
und verblüffte einen vollbesetzten Saal». Das war 
die Stimmung. An der Première hatte Bundesrätin 
Ruth Dreifuss auf dem Balkon neben Surava Platz 
genommen und am Schluss das Wort ergriffen. 
Sichtlich beeindruckt forderte sie die Rehabilitie
rung. Das war mutig, weil sie damals noch nicht 
wissen konnte, wie der Film aufgenommen würde. 
Surava stand auf einen Schlag im Mittelpunkt der 
Tagespresse, in den Scheinwerfern des Fernsehens 
und im Blitzlicht der Fotografen. Jetzt konnte auch 
die WoZ nicht mehr schweigen.
Fast ein bisschen versteckt in einem der hinteren 
Bünde erschien am 3. Februar 1995 ein kleiner Be
richt von Stefan Keller, der gleich in der ersten 
Spalte den Tarif erklärte: Die 250 Seiten umfassen
de Autobiographie Suravas bezeichnete der Autor 
des 250-seitigen Buches über Paul Grüninger als 
«Büchlein» und stellte klar, welchen Stellenwert er 
selber für die Schweiz als Buchautor hat, im Ge
gensatz etwa zum «Büchlein»-Autor Peter Hirsch- 
Surava. Das individuelle Kulturschaffen des Film
autors apostrophierte Keller ebenso verächtlich wie 
kulturfeindlich als «linke Vereinsamung».
Der Antisemitismus kam einzig in einem Neben
satz vor, wo bloss von «antisemitischen Vorurtei
len der EJPD-Beamten» die Rede war. Von der 
Rassenforschung kein Wort. Von der antisemiti
schen Vernichtung nicht die Rede. Was Kritiker 
Keller im Film hingegen fehlte, war der Klassen
kampf oder zumindest das, was er sich davon vor
stellte: Surava habe nämlich im Gefängnis «mas
senhaft Päckli von armen Leuten» bekommen, so-

TV-Ausstrahlungen 
des Surava-Films

Der Film «Er nannte sich Surava» von Erich 
Schmid wird Ende 1997 noch zweimal am 
Schweizer Fernsehen SF1 ausgestrahlt: mor
gens je um 09.00 Uhr, am 15. und am 30. De
zember 1997.

Video und Buch zum Film
Der Film auf Video und das Buch zum Film «Ab
schied von Surava» (u. a. mit dem gesamten 
Filmtext) können bestellt werden bei: Wolfbach 
Verlag Zürich, Gemeindestrasse 4,8032 Zürich, 
Tel. 01 252 93 61, Fax 01 252 93 12.

Facharbeit der Universität Bern 
Die Uni-Facharbeit von Annetta Bundi und Andi 
Jacomet (200 Seiten, Anhang) mit dem Titel 
«Das gibt es in der Schweiz!» kann bestellt wer
den bei: Annetta Bundi, Forstweg 51,3012 Bern 
oder bei Andi Jacomet, Dui.antstrasse 2, 
3006 Bern.
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an den Chef des «idg. Pol««téef?m m B*m. 
à M. le Chef du Senke de ta polke fédérale à I 
al Capo del Servizio delta polizia federale in Bar

Peter, geh, 25.4*1912, von Zürich, 
Redaktor, wohnhaft in Bern, Burgern- 
xiel»

Aufenthalt in  Graubünden.

1* Aufenthalt ln  LenzerhetdeAal:

M 20.11.1936 kas von Zürich her auf der Lenzer- 
beide zur Anmeldung:

H l r e c h  Hans Werner, geb.25.4.1912, von Zürich. 

Hirsch meldet« sich dann am 14.2.1939 wiederum nach Zürich 
ab. In Lenzerheide war Hirsch a ls  Leiter der dortigen Jugend
herberge tä tig . Liese führte er zur Zufriedenheit. Während 
des Wintere war er a ls  Ski-Lehrer ln  Lenzerheide bei der 
dortigen Ski-Schule tä t ig . Ale solcher war er  a ls Blagueur 

bekannt. Obwohl verheiratet war er sehr c ft  und ganze Bachte 
hindurch in Begleitung und G esellschaft anderer Frauenzimmer 
anzutreffen. Die Ehe war eine zerrütte
über Hirsch wahrend seines A ufenthalte^ L  Lenzerheide nffcite 

a ; îrung gekracht
[  ala Jude bekannt « r ,  war er in Lenzerheide nicht besondere 

gab er d ie Leitung der Jugendherberge auf 
der Lenzerheide auf, da er angeblich in der Bähe von Zürich 
di# Leitung eines in stitu te s  erhalten hatte. Unterdessen war 
Hirsch zum Katholizismus über^etreten. Später, wann kann 
nicht fe e tg este llt  werden, tra t er zua Protestantismus über. 
Seine Ehefrau kam such in den spätem Jahren noch hie und da 
zun Ferienaufenthalt nach der Lenzerheide. Hirsch h ie lt  eich

dass es in der Zelle «geschmöckt» habe «wie in 
einer Konditorei».
Immerhin erklärte Keller nun öffentlich (und ge
stand indirekt die Zensurierung des bestellten Arti
kels von 1992 ein), dass er Suravas Geschichte lan- 
gezeit nicht geglaubt habe. Erst der Film hat ihn zur 
höheren Einsicht gebracht, dass Suravas Geschich
te «wirklich, wirklich, wirklich ...»(insgesamt vier
mal wirklich) «in der Schweiz» stattgefunden hat
te! Dass so etwas wie mit Surava «in der Schweiz» 
passierte, dass Surava hierzulande «schlichtweg» 
habe «untertauchen müssen» und «dass er dann 
vierzig Jahre lang vergessen geht» (einige Jahre 
auch dank der WoZ) und dies «mitten in diesem en
gen helvetischen zwanzigsten Jahrhundert», das sei 
«schon eine sonderbare Geschichte». Es erschien 
dem WoZ-Kritiker offensichtlich unfassbar, dass 
die «allerhöchsten Schweizer Behörden» Surava 
«wirklich» verfolgt hatten.
Das Erstaunen über solche Vorkommnisse «in der 
Schweiz» und über derartige «allerhöchste Schwei
zer Behörden» impliziert jedoch ein weniger gros
ses Erstaunen oder gar keines, wenn die Surava-Ge- 
schichte anderswo, also nicht in der Schweiz pas
siert wäre. Oder mit anderen Worten: Wer über die
se Schweiz dermassen «wirklich» erstaunt ist, muss 
im Grunde davon ausgehen, dass die Schweiz et
was Besseres ist (als andere). Beim ersten Artikel 
über Surava in der WoZ traf dieses Denkmuster 
(vgl. «Büchlein») selbst für den Individualbereich 
des Kollektiv-Schreibers zu; im Subtext der Film
kritik steckte, um es nun klar zu sagen, ein ab
grundtiefer konservatiefer Mief.
In solchen Fällen pflegte Surava jeweils zu sagen: 
«Diejenigen, die ständig die Fahne schwingen, sind 
nicht unbedingt die besten Schweizer». Zur selben 
Einsicht kam er übrigens bei der klassenkämpferi
schen Fahne. Es kommt, banal gesagt, halt immer 
darauf an, was dahinter steckt.

Erich Schmid

Rassenforschung der 
Bundesanwaltschaft

Anfänglich ging es um den Ausschluss der jüdi
schen Kinder aus den Urlaubsaktionen des Ro
ten Kreuzes 1942, den der damalige Chefredak- 
tor Peter Surava in der «Nation» heftig kritisier
te. Die Pressezensur verwarnte Surava und 
drohte ihm (einmal mehr), das Erscheinen der 
«Nation» einzustellen. Pressezensor Haupt
mann Wilhelm Ernst rechtfertigte die Massnah
me, dass der Ausschluss der jüdischen Kinder 
notwendig sei, weil sonst die Schweiz von Ju
den «durchsetzt» würde. Der Chefarzt des Roten 
Kreuzes, Hugo Remund -  seinerseits stolz dar
auf, dass «keine Juden» beim Roten Kreuz «dar
in sind» -  wandte sich an den Erfinder des Ju
denstempels, Heinrich Rothmund, und denun
zierte Surava als Jude.
Rothmund beauftragte die schweizerische Bun
desanwaltschaft, «über die jüdische Rassenzu
gehörigkeit des Herrn Surava Erhebungen anzu
stellen».
im gleichen Zeitraum, im April 1942, brand
markte das «Neue Stuttgarter Tagblatt» Surava 
auf der Titelseite als «ein Jude!», der in Wirk
lichkeit «Hirsch-Geiser» hiess. Auf den Namen 
«Hirsch-Geiser» lauteten auch die Personalien 
auf dem Deckblatt der Fichen und in den fol
genden Einträgen zur Rassenforschung. Sura
vas Ehefrau hiess aber nicht Geiser, sondern 
Geiler. Bei den Fichen und bei den Nazis trat so
mit derselbe orthografische Fehler auf. Somit 
muss es eine Verbindung gegeben haben zwi
schen den schweizerischen Rassenforschern 
und den deutschen Nazis.
Suravas Vater, Franz Hirsch, war vor dem 1. 
Weltkrieg aus Deutschland in die Schweiz ein
gewandert. Gestützt darauf, versuchte die Bun
desanwaltschaft Jahrzehnte später via EPD 
(heute EDA) in Nazideutschland abzuklären, ob 
dort «nicht-arische» Wurzeln auszumachen sei
en. Der Gesandte Frölicher in Berlin wurde fün
dig und übermittelte nach Bern die Nachricht, 
dass es sich bei Surava bzw. Hirsch-Geiser «um 
einen aus Mannheim emigrierten Juden» hand
le. Frölicher berief sich auf «unseren als deut
scher Kriegsberichterstatter tätigen Lands
mann Benno Schaeppi». Benno Schaeppi war in 
Wirklichkeit ein Schweizer, der nach Nazi
deutschland ausgewandert war, um aus Über
zeugung in die Waffen-SS einzutreten, wofür er 
nach dem Krieg in der Schweiz verurteilt und 
ausgebürgert wurde.
Auch die Schweizerische Gesandtschaft in 
Stuttgart befasste sich mit Suravas «Rassenzu
gehörigkeit». Geschäftsträger Kappeier be
stätigte die Informationen Schaeppis im Sep
tember 1942 in einer Meldung an das EPD (heu
te EDA) in Bern. Aber der zuständige Beamte 
Rezzonico zweifelte an den Informationen mit 
den Worten: «10 bis 20 Prozent Wahrheit, der 
Rest propagandistische Verdrehung!» Mit Blei
stift korrigierte Rezzonico den Brief aus Stutt
gart in Randbemerkungen: «In Tat und Wahrheit 
war Suravas Vater (Bayer!) schon in Zürich ein
gebürgert; er war katholisch (ob jüdischer Ab
stammung ist unbekannt). Die ganze mütterli
che Seite ist unter ihrem Namen arisch! (...) Oh
ne die .Nation’ verteidigen zu wollen», kom
mentierte Rezzonico weiter, «gehört Kappeier 
für diese Oberflächlichkeit eins auf die Finger!»
Die Rassenforschung als solche stellten die 
Schweizer Behörden nicht in Frage. Sie forder
ten bloss eine perfektere! Man wollte hierzu
lande offensichtlich besser sein als anderswo...



DER ZWEITE STAATSSCHUTZBERICHT

Einseitige Fehlinformation

Bauerndemo in Bern (Photo: Daniel Rihs)

Ein Tag vor Redaktionsschluss des 
FichenFritzes legten Bundesrat Kol
ler und seine Bundespolizei den 
zweiten Staatsschutzbericht vor. Auf 
190 Seiten belegt die BUPO vor allem 
eines: dass es sie nicht braucht.
Die Bundespolizei hat ein neues Ein
satzmittel zum Schutz des Staates ge
funden: den Textbaustein. Wie effizi
ent sie dabei vorgeht, zeigt sie im 
«Überblick» über die Gefährdungen 
der Inneren Sicherheit auf den ersten 
Seiten des neuen Staatsschutzberich
tes. Bis auf kleine Verschiebungen -  
einzelne Halbsätze und Kommata -

hat sie diese ersten Seiten wortwört
lich aus dem alten Bericht übernom
men. Übernommen hat sie auch das 
alte Schema der Angstmache: Die 
Spionage habe nachgelassen, der ge
waltbereite Extremismus sei nicht 
bedeutend und die OK verhältnis
mässig wenig verbreitet, sagt uns 
Bundespräsident Koller im Vorwort. 
Anders ausgedrückt: die Schweiz hat 
keine Feinde. Damit die möglichen 
Gefahren nicht aus den Augen gera
ten, werden sie im Innern des Be
richts ordentlich vergrössert und her
aufbeschworen.

Dazu eignen sich am besten politi
sche Gruppierungen von Ausländem. 
Ob es sich um die kurdische PKK, die 
tamilischen Oppositionsgruppen oder 
die diversen islamischen Gruppen aus 
Algerien handelt -  die Bundespolizei 
listet deren bewaffnete Aktionen im 
Ausland auf, ohne sie von deren Akti
vitäten in der Schweiz wirklich abzu
trennen. Bürgerkriege in Sri Lanka 
oder Algerien werden zur möglichen 
terroristischen Bedrohung in der 
Schweiz. Auch für die angeblichen 
Schutzgelderpressungen dieser Grup
pen finden sich in diesem Bericht kei

ne Beweise, kein einziges Urteil eines 
schweizerischen Gerichtes. Festge
halten wird zwar die Verhaftung von 
15 Mitgliedern der Tamil Tigers, 
«darunter der Chef der LTTE 
Schweiz, Nadaraja Muralitaran» im 
April 1996. Nicht berichtet wird ihre 
Freilassung nach mehreren Monaten 
Untersuchungshaft und die Tatsache, 
dass nach wie vor keine Anklage ge
gen sie erhoben wurde.
Zu «kleineren Anschlägen» linksex
tremistischer Gruppen verwandelt der 
Staatsschutzbericht selbst Farbbeutel 
bei Demonstrationen gegen die fran
zösischen Atomversuche. Die wohl 
gewalttätigste Demonstration des 
Jahres 1996 aber, die Bauerndemo 
vom Oktober 1996 in Bern, listet die 
BUPO vernünftigerweise nicht auf. 
Die Bauern mögen zwar Gewalt an
wenden, sie sind in den Augen der 
BUPO keine Extremisten -  ganz ein
fach deshalb, weil die Bürgerlichen 
sie als Stimmvieh (miss-)brauchen. 
Auf der rechten Seite sieht die BUPO 
nur die Skins. Verschont bleiben da
gegen die AUNS, Blochers SVP, die 
Auto-Freiheitspartei, die Nationale 
Aktion, sprich: der ganze Bereich des 
bürgerlichen Rassismus. Keinerlei 
Hinweise auch auf die teils massiven 
Drohbriefe gegen jüdische Leute und 
gegen Christoph Meili.
Interessant an diesem Bericht sind nur 
die wenigen Zahlen über die Perso- 
nen-Überprüfungen durch die BUPO: 
Im militärischen Bereich waren das 
im vergangenen Jahr 9’005 Armeean
gehörige und 3’735 Drittpersonen (!), 
davon insgesamt 363 in ISIS regi
striert. Hinzu kommen 1’700 Asylsu
chende, 18’000 Einbürgerungsgesu
che und L600 Personen, die ein Vi
sum für die Schweiz wollten.
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Bundesanwaltschaft:

Löcher, Listen und Lügen

Im Dezember 1994 Hess die Bundesanwältin in einer 
ihrer spektakulären Aktionen die «SonntagsZeitung» 
durchsuchen, nachdem diese über eine BUPO-Liste 
von Mitgliedern der algerischen FIS berichtet hatte. 
Wie war diese Liste an die SoZ-Redaktion gelangt? Die 
Bundesanwältin, die das Verfahren immer noch nicht 
abgeschlossen hat, wartet nun mit einer neuen Spur 
auf, an der wiederum nichts dran sein dürfte.
In ihren Ermittlungen gegen die SoZ, so erklärte Frau 
Del Ponte am 6. November 1997 dem «Nouveau Quoti
dien», sei sie auf einen Genfer Polizisten gestossen. 
Dieser hatte die Liste an einen Verbindungsmann des

algerischen Geheimdienstes weitergegeben. FIS-Mit- 
glieder, deren Asylgesuch in der Schweiz abgelehnt 
worden war, waren nach der Ausschaffung in Algerien 
festgenommen und gefoltert worden. Das Bundesge
richt verurteilte den Genfer Polizisten und seinen alge
rischen Kontaktmann am 5. November 97 zu bedingten 
Haftstrafen. Der Prozess fand hinter verschlossenen 
Türen statt.
Das Rätsel über die «SonntagsZeitungs»-Liste ist aber 
immer noch nicht aufgeklärt. Die SoZ habe das Doku
ment jedenfalls nicht von dem Genfer Polizisten erhal
ten, bestätigte Frau Del Ponte gegenüber dem «Quoti
dien». Deren Exemplar entspräche vielmehr dem, das 
die BUPO dem deutschen Bundeskriminaiamt (BKA) 
weitergegeben habe. Dort seien nun Ermittlungen im 
Gange, behauptet Del Ponte.
Dies hinwiederum wird beim BKA bestritten. Auf eine 
Anfrage des Grünen Bundestagsabgeordneten Manfred 
Such erklärt das deutsche Innenministerium am 18. 
November 97, das BKA habe gar keine Liste erhalten. 
Von der BUPO sei am 20. Mai 1994 lediglich eine An
frage «zu im Rahmen dortiger Ermittlungen bekannt 
gewordener deutscher Telefonnummern» übermittelt 
worden. Zur «SonntagsZeitung» habe das BKA keinen 
Kontakt gehabt, auch nicht zu dem FIS-Funktionär 
M.D. in Genf, der seinerzeit gegenüber der SoZ be
stätigte, seit August 1994 die Namensliste zu kennen. 
Über Ermittlungen nach einem Leck beim BKA findet 
sich in der Antwort des deutschen Innenministeriums 
kein Wort. i  mmÈÈSlmli»


